Kopfbogen Ausländerbehörde


Ort, Datum

Tel. / Fax

Az.:

Ausländerbehördliche Bescheinigung für Inhaber einer Duldung gemäß Nr. 2.2 der Niedersächsischen Bleiberechtsregelung (RdErl. des Nieders. Ministeriums für Inneres und Sport vom 06.12.2006 -45.11-12230/1-8 (§23)

Name; Vorname:

Anschrift:

Herr/Frau                (Name)                         gehört grundsätzlich zum begünstigten Personenkreis der Niedersächsischen Bleiberechtsregelung vom 06. Dezember 2006. Weist er/sie bis spätestens 30.09.2007 ein verbindliches Arbeitsangebot über eine auf Dauer angelegte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nach, durch die der eigene Lebensunterhalt sowie der der Familienangehörigen ohne Inanspruchnahme von Sozialleistungen gesichert wird, erhält er/sie eine Aufenthaltserlaubnis, die zur sofortigen Aufnahme einer Beschäftigung berechtigt.

Ein Arbeitsangebot muss in Form eines schriftlichen Arbeitsvertrages vorgelegt werden, welcher nur noch vom Ausländer unterzeichnet werden muss. Der Arbeitsvertrag muss mindestens den Arbeitgeber einschließlich Geschäftsangaben und Erreichbarkeit, die wesentlichen Vertragsbedingungen, insbesondere die Arbeitszeit, den Beginn und die Art der Beschäftigung, die Dauer der Probezeit und der Vertragsbeziehung und die Höhe des Bruttolohns enthalten.


……………………………………..

(Unterschrift)

Siegel








